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 unter Begrüßung der Aufnahme von Kleinwaffen und leichten Waffen in den Gel-
tungsbereich des Vertrags über den Waffenhandel5, 

 1. unterstreicht, dass die Frage des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten konzertierte Anstrengungen auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung der unerlaubten 
Herstellung, Verbringung und Verschiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen erfor-
dert und dass ihre unkontrollierte Verbreitung in vielen Weltregionen vielfältige humanitä-
re und sozioökonomische Folgen nach sich zieht und eine ernsthafte Bedrohung des Frie-
dens, der Aussöhnung, der Sicherheit, der Stabilität und der nachhaltigen Entwicklung auf 
individueller, lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene darstellt; 

 2. befürwortet alle einschlägigen Initiativen, einschließlich derjenigen der Verein-
ten Nationen, anderer internationaler Organisationen, regionaler und subregionaler Organi-
sationen, nichtstaatlicher Organisationen und der Zivilgesellschaft, zur erfolgreichen 
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten1 und for-
dert alle Mitgliedstaaten auf, zur weiteren Durchführung des Aktionsprogramms auf natio-
naler, regionaler und globaler Ebene beizutragen; 

 3. ermutigt die Staaten zur Umsetzung der Empfehlungen in dem Bericht der 
Gruppe von Regierungssachverständigen, die mit Resolution 60/81 eingesetzt wurde, um 
weitere Schritte zur Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Verhütung, 
Bekämpfung und Beseitigung unerlaubter Vermittlungsgeschäfte mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen zu prüfen6; 

 4. billigt den auf der Fünften Zweijährlichen Tagung der Staaten zur Prüfung der 
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten verab-
schiedeten Bericht7 und ermutigt alle Staaten, gegebenenfalls die in der Anlage zu dem Be-
richt in den Abschnitten mit dem Titel „Der künftige Weg“ hervorgehobenen Maßnahmen 
durchzuführen; 

 5. verweist auf das von ihr ge
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 7. verweist ferner auf ihren Beschluss, im Einklang mit dem Beschluss der Zwei-
ten Überprüfungskonferenz8, 2018 für einen Zeitraum von zwei Wochen die dritte Konfe-
renz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchführung des 
Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels 
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten und zuvor Anfang 2018 eine 
einwöchige Tagung des Vorbereitungsausschusses abzuhalten; 

 8. betont, dass die von der internationalen Gemeinschaft unternommenen Initiati-
ven im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und Hilfe nach wie vor unerlässlich 
sind und die auf nationaler sowie auf regionaler und globaler Ebene ergriffenen Durchfüh-
rungsmaßnahmen ergänzen; 

 9. ermutigt die Staaten, Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit und 
Hilfe und zur Bewertung ihrer Wirksamkeit zu prüfen, mit dem Ziel, die Durchführung des 
Aktionsprogramms zu gewährleisten; 

 10. erkennt an, dass die interessierten Staaten wirksame Koordinierungsmecha-
nismen schaffen müssen, sofern solche nicht vorhanden sind, um den Bedarf der Staaten 
und die vorhandenen Ressourcen in Einklang zu bringen, mit dem Ziel, die Durchführung 
des Aktionsprogramms zu stärken und die internationale Zusammenarbeit und Hilfe wirk-
samer zu gestalten, und ermutigt die Staaten in dieser Hinsicht, gegebenenfalls das System 
zur Unterstützung der Durchführung des Aktionsprogramms zu nutzen; 

 11. ermutigt die Staaten, neben anderen Mechanismen die kohärente Ermittlung 
des Bedarfs, der Prioritäten und der nationalen Pläne und Programme zu prüfen, die mög-
licherweise eine internationale Zusammenarbeit und Hilfe seitens der Staaten und der re-
gionalen und internationalen Organisationen, die dazu in der Lage sind, erforderlich ma-
chen; 

 12. ermutigt die Staaten außerdem, die Vorteile der Zusammenarbeit mit den Re-
gionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung, der Weltzollorganisation, 
der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) und dem Büro der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Einklang mit ihren Man-
daten und in Übereinstimmung mit den nationalen Prioritäten voll zu nutzen; 

 13. befürwortet alle Anstrengungen zum Aufbau nationaler Kapazitäten für die 
wirksame Durchführung des Aktionsprogramms, einschließlich derjenigen, die in den Er-
gebnisdokumenten der Zweiten Überprüfungskonferenz hervorgehoben wurden; 

 14. legt den Staaten nahe, auf freiwilliger Grundlage Nationalberichte über ihre 
Durchführung des Aktionsprogramms vorzulegen, nimmt davon Kenntnis, dass die Staaten 
Nationalberichte über ihre Durchführung des Internationalen Rechtsinstruments zur Er-
möglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifikation und Rückverfolgung illega-
ler Kleinwaffen und leichter Waffen durch die Staaten (das Internationale Rückverfol-
gungsinstrument)2 vorlegen werden, ermutigt diejenigen Staaten, die dazu in der Lage 
sind, das vom Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen bereitgestellte Berichtsmuster zu 
verwenden, und bekräftigt, wie nützlich es ist, diese Berichterstattung mit den zweijährli-
chen Tagungen der Staaten und den Überprüfungskonferenzen zu synchronisieren, um so 
die Berichtsquote und den Nutzen der Berichte zu erhöhen und einen substanziellen Bei-
trag zu den Erörterungen auf den Tagungen zu leisten; 

 15. legt den Staaten außerdem nahe, auf freiwilliger Grundlage ihre Nationalbe-
richte zunehmend als ein weiteres Instrument einzusetzen, um ihren Hilfebedarf anzuzei-
gen und Informationen über die zur Deckung dieses Bedarfs verfügbaren Ressourcen und 
Mechanismen zu übermitteln, und ermutigt die Staaten, die in der Lage sind, derartige Hil-
fe zu leisten, von diesen Nationalberichten Gebrauch zu machen; 

 16. ermutigt die Staaten, die zuständigen internationalen und regionalen Organisa-
tionen und die Zivilgesellschaft mit den entsprechenden Kapazitäten, mit anderen Staaten 
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